
Vorzulegende Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung oder

Begründung der Lebenspartnerschaft

a.) beide Eheschließenden / Lebenspartner ledig und deutsche Staatsangehörige

- beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister    ( Geburt in Deutschland )

- Geburtsurkunde     oder   beglaubigte  Abschrift aus als Heiratseintrag fortgeführten

Familienbuch der Eltern  ( Geburt im Ausland )

- Personalausweis oder Reisepass

- Aufenthaltsbescheinigung ( ggf. auch einer Nebenwohnung ) der Meldebehörde, wird bei

Eheschließenden aus der Samtgemeinde Sickte  durch das Standesamt Sickte in Verbindung mit

der Anmeldung zur Eheschließung ausgestellt.

- Einbürgerungsurkunde ( nur nach Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung)

b.) beide Eheschließenden ledig, deutsche Staatsangehörige und gemeinsame Kinder

- beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister    ( Geburt in Deutschland )

- Geburtsurkunde     oder   beglaubigte  Abschrift aus als Heiratseintrag fortgeführten

Familienbuch der Eltern  ( Geburt im Ausland )

- Personalausweis oder Reisepass

- Aufenthaltsbescheinigung ( ggf. auch einer Nebenwohnung ) der Meldebehörde, wird bei

Eheschließenden aus der Samtgemeinde Sickte  durch das Standesamt Sickte in Verbindung mit

der Anmeldung zur Eheschließung ausgestellt.

- Einbürgerungsurkunde ( nur nach Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung)

- Geburtsurkunde (n) des / der Kindes (er)

- Vaterschaftsanerkennung

- Bescheinigung über die gemeinsame Sorge

c.) einer oder beide Eheschließenden / Lebenspartner geschieden / verwitwet und

deutsche Staatsangehörige

- beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister    ( Geburt in Deutschland )

- Geburtsurkunde     oder   beglaubigte  Abschrift aus als Heiratseintrag fortgeführten

Familienbuch der Eltern  ( Geburt im Ausland )

- Personalausweis oder Reisepass

- Aufenthaltsbescheinigung ( ggf. auch einer Nebenwohnung ) der Meldebehörde, wird bei

Eheschließenden aus der Samtgemeinde Sickte  durch das Standesamt Sickte in Verbindung mit

der Anmeldung zur Eheschließung ausgestellt.

- Einbürgerungsurkunde ( nur nach Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung)

- beglaubigte  Abschrift aus als Heiratseintrag fortgeführten Familienbuch der Vorehe (n) oder

Eheurkunde (n) / Lebenspartnerschaftsurkunde(n) der Vorehe (n)  / Lebenspartnerschaft (en)

- Scheidungsurteil / Urteil über die Aufhebung der Lebenspartnerschaft mit

Rechtskraftbescheinigung

- Sterbeurkunde des Ehegatten / Lebenspartner

d.) einer oder beide Eheschließenden geschieden / verwitwet, deutsche Staatsangehörige

und gemeinsame Kinder



- beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister    ( Geburt in Deutschland )

- Geburtsurkunde     oder   beglaubigte  Abschrift aus als Heiratseintrag fortgeführten

Familienbuch der Eltern  ( Geburt im Ausland )

- Personalausweis oder Reisepass

- Aufenthaltsbescheinigung ( ggf. auch einer Nebenwohnung ) der Meldebehörde, wird bei

Eheschließenden aus der Samtgemeinde Sickte  durch das Standesamt Sickte in Verbindung mit

der Anmeldung zur Eheschließung ausgestellt.

- Einbürgerungsurkunde ( nur nach Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung)

- beglaubigte  Abschrift aus als Heiratseintrag fortgeführten Familienbuch der Vorehe (n) oder

Eheurkunde (n) / Lebenspartnerschaftsurkunde(n) der Vorehe (n)  / Lebenspartnerschaft (en)

- Scheidungsurteil mit Rechtskraftbescheinigung

- Sterbeurkunde des Ehegatten

- Geburtsurkunde (n) des / der Kindes (er)

- Vaterschaftsanerkennung

- Bescheinigung über die gemeinsame Sorge

Welche Unterlagen bei einer Anmeldung zur Eheschließung mit ausländischer Beteiligung

erforderlich sind, sollten Sie je nach Einzelfall beim Standesamt erfragen !!


